
Befristete Genehmigung 
des Wirkstoffs
durch Entscheidungsgremium 
der EU-Kommission

Zulassungsverfahren Pflanzenschutzmittel

EU-Ebene

Nationale Ebene

Zulassungsprüfung des Pflanzenschutzmittels

Befristete Zulassung mit Maßnahmen zur Risikominderung

Bewertungsberichte 
und Gutachten

Unternehmen kann Pflanzenschutzmittel 
auf den Markt bringen

Bewertung von Risiken für 
Mensch, Tier und Umwelt

Keine Zulassung

Unternehmen stellt Zulassungsantrag

Bewertung von Risiken für 
Mensch, Tier und Umwelt

Eintragung ins 
Pflanzenschutz-
mittelregister

Kennzeichnung des Produkts umfasst 
Auflagen und Anwendungsbestimmungen 

erst danach


